
                                      
 

 
 
 
 
 

www.hofkirchen.de 
gemeindeblatt@hofkirchen.de 
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I. Informationen 
 
1. Bericht über die Gemeinderatssitzung am 25.07.2023 

1.1. Satzungsbeschlüsse zur Änderung des Bebauungsplans „Hochfeld Ost I“ 
mit Deckblatt Nr. 5 (i. S. Römerstr. 8a/8b) sowie zur Änderung des Bebau-
ungs- und Grünordnungsplanes „GE Garham“ mit Deckblatt Nr. 6  
(i. S. Ausgleichsfläche) 

Jeweils einstimmig hat der Marktgemeinderat den Satzungsbeschluss zur  

Änderung des Bebauungsplans „Hochfeld Ost I“ mit Deckblatt Nr. 5 sowie zur  

Änderung des Bebauungs- und Grünordnungsplanes „GE Garham“ mit Deckblatt 

Nr. 6 gefasst. Beide Verfahren können damit durch öffentliche Bekanntmachung 

abgeschlossen werden. 

1.2. Billigungsbeschluss zum Flächennutzungsplan Hofkirchen (Deckblatt Nr. 
15) und zur Änderung der Ortsabrundungssatzung „Leithen II“ – Änderung 
zur Einbeziehung eines Bauvorhabens auf Flnr. 2572, Gem. Hilgartsberg 

Der Marktgemeinderat nahm Kenntnis vom Anhörungsverfahren nach § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB und fasste einvernehmlich die Abwägungs- und  
Billigungsbeschlüsse zur Änderung des Flächennutzungsplans Hofkirchen mit 
Deckblatt Nr. 15 sowie zur Änderung der Ortsabrundungssatzung „Leithen II“ mit 
den jeweils enthaltenen Änderungen. Das Planungsbüro lnge Haberl aus 
Wallersdorf erstellt nun die Unterlagen für die nächste Verfahrensauslegung mit 
Bürgerbeteiligung. 

1.3. Änderung des Flächennutzungsplans Hofkirchen mit Deckblatt Nr. 18 und 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans 
„Sondergebiet Solarpark Hufnagl“ 

Die Hofladen Eiglmeier & Holler GbR plant südwestlich des Ortsteils Hufnagl auf 

FInr. 1317, Gemarkung Hilgartsberg, auf einer Fläche von ca. 1,19 ha eine  

Photovoltaik-Freiflächenanlage (eingezäunte Anlage) zu errichten. Dazu fasste 

das Gremium einstimmig den Beschluss zur Änderung des Flächennutzungs-

plans mit integriertem Landschaftsplan Hofkirchen und zur Aufstellung des vor-

habenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans „Sondergebiet Solarpark  

Hufnagl“ im Parallelverfahren. Der Bereich wird nach § 11 Abs. 2 BauNVO als 

sonst. Sondergebiet "Fläche zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren  
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Energien - Sonnenenergie" abgegrenzt. Die Verwaltung wurde beauftragt, das 

notwendige Verfahren gemäß BauGB durchzuführen. Mit der Ausarbeitung  

wurde das Planungsbüro lnge Haberl aus Wallersdorf auf Kosten der Antrag-

steller beauftragt. 

1.4. Änderung des Flächennutzungsplans Hofkirchen mit Deckblatt Nr. 19 und 
Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans 
„Sondergebiet Solar Oberlangrain“ 

Herr Gottfried Schaidhammer beantragt nördlich des Ortsteils Oberlangrain eine 

Photovoltaik-Freiflächenanlage zuzüglich der Eingrünungs- und Ausgleichs-

maßnahmen im Bereich des Grundstücks Flurnummer 2343, Gemarkung  

Hilgartsberg, zu errichten. Dazu fasste das Gremium einstimmig den Beschluss 

zur Änderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan 

Hofkirchen und zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grün-

ordnungsplans „Sondergebiet Solar Oberlangrain“ im Parallelverfahren. Der Be-

reich wird nach § 11 Abs. 2 BauNVO als sonst. Sondergebiet "Fläche zur  

Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien - Sonnenenergie" abgegrenzt. 

Die Verwaltung wurde beauftragt, das notwendige Verfahren gemäß BauGB 

durchzuführen. Mit der Ausarbeitung wurde das Planungsbüro lnge Haberl aus 

Wallersdorf auf Kosten des Antragstellers beauftragt. 

1.5. Billigungsbeschluss zum Vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan „Sondergebiet Solarpark Garham Nord“ 

Der Marktgemeinderat nahm erneut Kenntnis vom Anhörungsverfahren nach § 3 
Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB und fasste einvernehmlich den Abwägungs- und  
Billigungsbeschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und 
Grünordnungsplans „Sondergebiet Solarpark Garham Nord“ mit den nunmehr 
enthaltenen Änderungen. Das Planungsbüro lnge Haberl aus Wallersdorf erstellt 
die Unterlagen für die nächste Verfahrensauslegung mit Bürgerbeteiligung. 

1.6. Bekanntgaben und Informationen 

Bürgermeister Kufner informierte noch über das Ferienprogramm 2023 und den 
Stand der Baumaßnahmen Wasserversorgung Max-Peinkofer-Weg,  
Neue Mitte Hofkirchen und Grundschule Garham – Außenbereich. 

 
Im nichtöffentlichen Teil der Sitzung wurden folgende Beschlüsse jeweils einstimmig 
gefasst: 

• Entsprechend der Empfehlung des Bayerischen Gemeindetags hat das  

Gremium festgestellt, dass die Beamten des Marktes Hofkirchen hinsichtlich 

der nachträglich erhöhten Orts- und Familienzuschläge mit den Beamtinnen 

und Beamten des Freistaats Bayern gleichgestellt bzw. in Einzelfällen nicht 

benachteiligt werden sollen.  

• Der Auftrag für die Beckensanierung im Freibad Garham (Erstellen neuer Be-

ckenrandwände mit Schwimmbadschalsteinen/Beton (Becken im Becken), 

Treppe und Rollstuhlrampe, Unterbau mit 3 cm Isolierplatten, Folienaus-

kleidung und Beckenrandsteine aus Granit) wurde an das wirtschaftlichste 

Gebot der Firma Aqua-Fun GmbH, Eging a. See zum Angebotspreis in Höhe 

von 86.237,37 Euro brutto vergeben.   
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• Der Auftrag für die Ersatzbeschaffung des Kubota Traktors wurde an das  

wirtschaftlichste Gebot der der Firma BayWa AG, Eging zum Angebotspreis in 

Höhe von 39.865,00 Euro brutto vergeben. Beschafft wird hierfür ein 35 PS 

YANMAR YT235H (Lagermaschine Baujahr 2021) mit Bedienerkabine. 

• Die Bestellung der erforderlichen Dienstbarkeiten für die gemeindliche  

Wasserversorgungsleitung von der Karl-Schachtner-Straße zum Freibadpark-

platz (Hochdruckleitung) wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.  

• Abschließend hat sich das Gremium darauf verständigt, den Beginn der  

öffentlichen Sitzungen ab September 2023 auf 18:30 Uhr vorzuverlegen. 

 
2. 
 

Passau, den 19.07.2023 

  

Vollsperrung der Staatsstraße 2119 zwischen A 3-Anschlussstelle 

Garham und Neuloipfering 

 Das Staatliche Bauamt Passau erneuert die Fahrbahn auf der Staatsstraße 2119 zwischen dem 
Autobahn-Anschluss Garham und der Ortschaft Neuloipfering auf einer Länge von rund 7 Kilome-
tern. Die Arbeiten beginnen am Montag, 24.07.2023, und dauern voraussichtlich bis Ende Oktober. 
Dafür sind Sperrungen und Umleitungen erforderlich. Um die Einschränkungen so gering wie mög-
lich zu halten, wird die Baumaßnahme in drei Bauabschnitte unterteilt.  

Die Staatsstraße 2119 ist in diesem Bereich stark beschädigt. Im Zuge der Baumaßnahme wird der 
bituminöse Fahrbahnaufbau erneuert und die Entwässerungsanlagen werden ertüchtigt. Ebenso wird 
die Straßenausstattung, d. h. Beschilderung, Markierung und Schutzplanken, im Baustellenbereich 
erneuert. 
 
Die Bauarbeiten werden in 3 Bauabschnitten abgewickelt: 
Bauabschnitt 1 (Beginn 24.07. - Dauer ca. 3 Wochen): 
Bauabschnitt 1 erstreckt sich von der Kreuzung St 2119/2126 bei Neuloipfering bis zur Kreuzung St 
2119/St 2126 bei Eging am See. 
Während der Sperrzeit im Bauabschnitt 1 wird der überregionale Verkehr aus Fahrtrichtung A 3 Deg-
gendorf ab der Ausfahrt Iggensbach über die St 2322 sowie St 2126 nach Eging am See geleitet. Ab 
der Kreuzung mit der St 2126 gelangt der Umleitungsverkehr direkt nach Eging am See. 
Aus Fahrtrichtung Passau A 3 wird der Verkehr ab der Ausfahrt Aicha v. Wald auf die St 2127 ausge-
leitet und bis zum Kreisverkehr bei Rathsmannsdorf geführt. Von dort aus führt die Umleitung weiter 
auf der St 2318 über den Weiler Reitern nach Hofkirchen bis zur Kreuzung mit der St 2125 und ab 
Mitterndorf auf der St 2322 nach Iggensbach zur Abfahrt der St 2126. Auf dieser Staatstraße gelangt 
man direkt nach Eging am See. 
 
Die Umleitungsstrecken sind ausgeschildert. 
 
Da die Arbeiten zum Teil witterungsabhängig sind und nur zu niederschlagsfreien Zeiten ausgeführt 
werden können, sind bei schlechter Witterung Terminverschiebungen die Folge. 
 
Das Staatliche Bauamt Passau bittet alle betroffenen Verkehrsteilnehmer um Beachtung der Sperr-
zeit und Benutzung der ausgeschilderten Umleitungsstrecke. Damit können Behinderungen und Be-
einträchtigungen minimiert werden. 
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Weitere Informationen zu Straßensperrungen / Umleitungen / Projekten usw. finden Sie unter 
www.stbapa.bayern.de 

 

 

 
gez.  

Sabine Süß, Pressestelle, Staatliches Bauamt Passau 

 
 

II. Bekanntmachungen usw. 
 

1. Bekanntmachungshinweis über die erneute Billigungsauslegung zur Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans  
„Sondergebiet Solarpark Garham Nord (nördlich BAB A 3)“  
 
Der Marktgemeinderat hat am 25.07.2023 den Entwurf zur Aufstellung des vor-
habenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans „Sondergebiet Solarpark 
Garham Nord (nördlich BAB A 3)“ erneut gebilligt.  
Der vom Planungsbüro lnge Haberl aus Wallersdorf ausgearbeitete Entwurf des Be-
bauungs- und Grünordnungsplans „Sondergebiet Solarpark Garham Nord mit allen 
auszulegenden Unterlagen sowie ggf. entsprechende DIN-Vorschriften liegt in der 
Zeit vom 02. August bis 04. September 2023 im Rathaus in Hofkirchen (Zimmer 03) 
beim Bauamt des Marktes Hofkirchen, Rathausstraße 1, EG, Zimmer 3 öffentlich 
aus. 
Diese Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen können auch auf der 
Internetseite der Gemeinde unter:  

http://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauleitplanung/laufende-

bauleitplanung.html 

(laufendende Bauleitplanung) eingesehen werden. Während der Auslegungsfrist 
können Stellungnahmen vorgebracht werden. Stellungnahmen können auch per Post 

http://www.stbapa.bayern.de/
http://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauleitplanung/laufende-bauleitplanung.html
http://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauleitplanung/laufende-bauleitplanung.html
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(Markt Hofkirchen, Rathausstraße 1, 94544 Hofkirchen), Fax (08545-9718-28) oder 
E-Mail (bauamt@hofkirchen.de) eingereicht werden. Auf Wunsch wird die Planung 
erläutert. 
 
 
2. Bekanntmachungshinweis – Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan 
„Hochfeld Ost I“ mit Deckblatt Nr. 5 (i. S. Römerstr. 8a/8b) 
 

Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom 25.07.2023 das zur Änderung des 
Bebauungsplans „Hochfeld Ost I“ mit Deckblatt Nr. 5 mit Begründung in der Fassung 
vom 16.05.2023 als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 
10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt die Änderung des Bebauungsplans „Hochfeld Ost I“ mit 
Deckblatt Nr. 5 in Kraft. Jedermann kann die rechtkräftige Satzung im Rathaus 
Hofkirchen (Zimmer 03) während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über 
deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
 

3. Bekanntmachungshinweis über die Billigungsauslegung zum Landschafts- 
und Flächennutzungsplans Hofkirchen mit Deckblatt Nr. 15 und der  
„Ortsabrundungssatzung Leithen II“ (i.S. Erweiterung 2023) 
 
Der Marktgemeinderat hat am 25.07.2023 die Entwürfe Landschafts- und Flächen-
nutzungsplan Hofkirchen mit Deckblatt Nr. 15 und die „Ortsabrundungssatzung  
Leithen II“ mit Erweiterung im Parallelverfahren gebilligt. Der Flächennutzungsplan 
Hofkirchen wird im westlichen Ortsbereich von Leithen geändert. Dort wird eine Teil-
fläche des Grundstücks Flnr. 2572, Gem. Hilgartsberg, im Flächennutzungsplan mit 
integriertem Landschaftsplan Hofkirchen ergänzend zum Bestand der Ortschaft  
Leithen als Dorfgebiet (MD) nach § 5 BauNVO abgegrenzt und entsprechend dar-
gestellt. Im Parallelverfahren soll dieselbe Fläche durch Änderung (Erweiterung) des 
Umgriffs in die OAS „Leithen II“ integriert werden.  
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB: 
Der vom Planungsbüro Inge Haberl ausgearbeitete Deckblattentwurf Nr. 15 sowie 
der ausgearbeitete Satzungsentwurf zur Ortsabrundungssatzung Leithen II mit allen 
auszulegenden Unterlagen sowie ggf. entsprechende DIN-Vorschriften liegen in der 
Zeit vom 02. August bis 04. September 2023 während der Dienststunden im  
Rathaus in Hofkirchen (Zimmer 03) öffentlich zur Einsichtnahme aus und können 
auch auf der Internetseite der Gemeinde unter:  

http://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauleitplanung/laufende-

bauleitplanung.html 

(laufendende Bauleitplanung) eingesehen werden. 
 
Den genauen Inhalt der Bekanntmachungen entnehmen Sie bitte den  
Bekanntmachungstafeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauleitplanung/laufende-bauleitplanung.html
http://www.hofkirchen.de/index.php/buergerinfo/bauleitplanung/laufende-bauleitplanung.html
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III. Anzeigen                                                                                 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

EC Zaundorf 
 
Zu unserer Aufstiegsfeier am Sonntag, den 6. August 2023 um 11 Uhr in unserer 
Vereinshalle laden wir alle Mitglieder mit Partner und Kinder sehr herzlich ein.        
      

Die Vorstandschaft 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jahresausflug Frauenbund Hofkirchen 
 

Herzliche Einladung ergeht an alle Interessierten zum Besuch der  

Landesgartenschau am 12.08.2023 in Freyung. 

Abfahrt 10:00 Uhr, Heimfahrt 16:00 Uhr 

Die Kosten für den Bus betragen 10,00 € für Mitglieder  

und 15,00 € für Nichtmitglieder.  

Die Buskosten und der Eintritt werden im Bus eingesammelt.  

Wir bitten um verbindliche Anmeldung bei Kehrer Franziska 08541 7871. 

Frauenbund Hofkirchen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wer braucht schnelle und unbürokratische Hilfe?             Wir sind für Sie da! 
                         Die Nachbarschaftshilfe in unserer Gemeinde 
01607918726 (Christian Pauli) 085415649 (Max Kloiber) u. hilfe-hofkirchen@gmx.de 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wöchentlich Hauptuntersuchung jeden Mittwoch im Wechsel mit TÜV + GTÜ! 

Jederzeit Abgasuntersuchungen für sämtliche KFZ.-Typen. 
Autohaus Berger, Pirka, Tel. 08541/96330, Gebrauchtteile Tel. 08541/963340 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

mailto:hilfe-hofkirchen@gmx.de
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Polizei: Notruf 110 

Polizeiinspektion Vilshofen: Ortenburger Straße 57 a, Tel. 08541/96130 
Feuerwehr: Notruf-Telefon 112; Integrierte Leitstelle 0851/98850114 

N E U ! ! !   Ärztenotdienst außerhalb der Sprechzeiten: bayernweit: Tel. 01805/191212 
oder 116117 (ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 

Rettungsleitstelle in absoluten, lebensbedrohlichen Notfällen: 112 
(ohne Vorwahl vom Festnetz & Handy – kostenlos) 

Giftnotruf: Tel. 089/19240 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anzeigen bitte fertig verfasst, persönlich, per Post oder per E-Mail: gemeindeblatt@hofkirchen.de abge-
ben. Annahmeschluss: Dienstag, 10:00 Uhr; Tel. 08545/9718-21 (Mo – Mi, jeweils von 8:00 – 12:00 Uhr) 
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